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HUNDE MELDUNG 
 

Daten des Hundehalters:  
 
Vorname:  ______________________________  Zuname: _____________________________ 
 
Anschrift:  ______________________________  PLZ/Ort: _____________________________ 
 
Telefonnummer:  ________________________  Geburtsdatum: _______________________ 
 
 

Angaben über den Hund:  
 
Rufname:  ______________________________  Rasse: _______________________________ 
 
Farbe: _________________________________  Geschlecht: ___________________________ 
 
Chipnummer:  __________________________  Hundemarkennummer: _________________ 
 
Geburtsdatum:  __________________________  
 

 

⃝ Hundeanmeldung  
 
Datum des Erwerbs:  ______________________  
 
Name des Vorbesitzers / Züchters / Einrichtung:  
 
 _______________________________________  
 
Adresse:  ________________________________  
 

*für die Verwendung des Hundes in diesem Bereich bitte um Vorlage der Prüfungs- bzw. Ausbildungsbestätigung 

 
NÖ Hundepass (gem. NÖ Sachkundeverordnung 2023) vorhanden (allgemeine Sachkunde):  
 

  ⃝ ja  (Kopie bitte beifügen)  ⃝ nein  (wird nachgereicht) 
 
Hund mit erhöhtem Gefährdungspotential (Hunde gem. § 2 und § 3 NÖ Hundehaltegesetz):  
 

 ⃝ ja   ⃝ nein  
 

Wenn ja, größen- und lagemäßige Beschreibung der Liegenschaft (Einfriedung und 
Gebäude), in der der Hund gehalten werden soll: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 
Art der 
Verwendung: 
 
 
 

 

    Jagdhund * 
    Therapiebegleithund * 
    Blindenhund * 
    Polizeihund * 
    Haus- und Familienhund 
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Bei Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotential:  
NÖ Hundepass (NÖ Sachkundeverordnung 2023) vorhanden (erweiterte Sachkunde): 
 

 ⃝ ja (Kopie bitte beifügen)   ⃝ nein  (wird nachgereicht) 
 
Haftpflichtversicherung vorhanden:  
 

  ⃝ ja  (Kopie bitte beifügen)  ⃝ nein  (wird nachgereicht) 
 
 
 

 
 

⃝ Hundeabmeldung  
 
Grund:   euthanasiert  
  verstorben  
  entlaufen  

  Sonstiges: ___________________ 
 
Wohnsitzwechsel nach: _________________________________________________________  
 

Wann: _______________________________________________________________________  
 

 
Anmerkung: Hunde, die mit 01.01. eines Kalenderjahres nicht abgemeldet wurden, können von 
der Verrechnung der Hundeabgabe NICHT ausgenommen werden.  
 

 
 
 

Aktuelle Anzahl der Hunde im Haushalt:  

 
 
Obige Angaben wurden von mir nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Mir ist bekannt, 
dass wahrheitswidrige Angaben strafbar sind.  
 

Bitte beachten Sie die beigefügten Informationen auf den folgenden Seiten!  
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ ___________________________  
 Datum Unterschrift 
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Information gem. NÖ Hundehaltegesetz und  
NÖ Hundehalte-Sachkundeverordnung 2023 

 
 

Meldung 
 

Wer sich als Hundehalterin oder Hundehalter ab dem 1. Juni 2023 einen neuen oder 
zusätzlichen Hund anschafft, hat das der Gemeinde unverzüglich mit allen genannten 
Angaben und Nachweisen zu melden.  

 

Sachkundenachweis und Haftpflichtversicherung 

• Nachweis der erforderlichen Sachkunde: 

1. Nachweis der erforderlichen allgemeinen Sachkunde für alle Hunde 

2. zusätzlich für Hunde gemäß § 2 und § 3 die erweiterte Sachkunde (Hunde 
mit erhöhtem Gefährdungspotenzial) zur Haltung dieser Hunde 

• Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung 

Der Hundehalter oder die Hundehalterin eines Hundes hat den Nachweis der allgemeinen 
Sachkunde grundsätzlich bei der Meldung zu erbringen. Sollte dieser jedoch bei der Meldung 
noch nicht vorliegen ist er binnen sechs Monaten ab diesem Zeitpunkt der Gemeinde 
vorzulegen. 

Der von einer Hundehalterin oder einem Hundehalter für einen Hund erworbene Nachweis 
der allgemeinen Sachkunde gilt auch als Nachweis für weitere Hundehaltungen. Die 
allgemeine Sachkunde ist vom Halter des Hundes somit „Nur einmal im Leben“ zu 
absolvieren. 

Mit der verpflichtenden Meldung aller Hunde ab 1. Juni 2023 bei der jeweils zuständigen 
Gemeinde ist für alle Hundehalter und Hundehalterinnen der Nachweis des Abschlusses 
einer Haftpflichtversicherung mit einer Mindestversicherungssumme in der Höhe von 
€ 725.000,- pro Hund für Personen- und Sachschäden und der weitergehenden Verpflichtung 
der Aufrechterhaltung des Bestandes dieser Haftpflichtversicherung vorgesehen. 

Durch den Abschluss einer eigenen Hundehaftpflichtversicherung oder als Einschluss im 
Rahmen einer Haushaltsversicherung oder in einer anderen gleichartigen Versicherung kann 
der Versicherungsverpflichtung entsprochen werden. 


